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Mieterhöhung: Trickreiche 
Modernisierungsankündigung ist unwirksam 

| Eine Modernisierungsankündigung des Vermieters im Dezember 2018, die nur dazu 
dient, sich die Vorteile aus dem bis zum 31.12.18 geltenden Recht zu sichern, ist keine 
wirksame Grundlage für eine Modernisierungsmieterhöhung. | 

Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) München hin und ging im Rahmen einer 
Musterfeststellungsklage eines Mietervereins von einer entsprechenden Intention des 
Vermieters aus. Grund hierfür war, dass zwischen der Modernisierungsankündigung und 
dem geplanten Beginn der Modernisierungsarbeiten mehr als zwei Jahre lagen. Dies 
offenbare nach Ansicht der Richter, dass der Vermieter sich trickreich die Vorteile des 
alten Mietrechts habe sichern wollen. 

Quelle | OLG München, Urteil vom 15.10.2019, Abruf-Nr. 212151 unter www.iww.de. 
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